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Liebe Leserinnen und Leser, 
 

 

die letzte Berliner Sitzungswoche in diesem Kalenderjahr liegt 

hinter uns. Ich bin froh, dass wir noch in diesem Jahr mit dem 

Gute-Kita-Gesetz ein wichtiges Wahlversprechen umsetzen 

konnten. Wir sorgen hiermit für Qualität in den Kindertages-

stätten und unterstützen die Eltern durch Beitragsentlastungen. 

Hierfür haben wir nochmals 2 Milliarden Euro mehr zur Ver-

fügung gestellt, als im Koalitionsvertrag festgeschrieben ist. 

Am Ende des Jahres kann ich für meine Partei resümieren, dass 

die Regierungsbeteiligung die richtige Entscheidung war. Trotz 

all der kritischen Stimmen und den zwischenzeitlichen 

Störfeuern aus den Unionsparteien: Wir verbessern das Leben 

der Menschen spürbar: 

Wir haben mit dem sozialen Arbeitsmarkt für viele tausend 

Langzeitarbeitslose eine neue Perspektive geschaffen.  

Wir haben die Rechte von Millionen Mieterinnen und Mietern 

gestärkt.  

Wir haben die finanzielle Situation von Familien verbessert. Wir 

haben dafür gesorgt, dass die Kosten für die Kranken-

versicherung wieder gerecht zwischen Arbeitnehmern und 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen 

geteilt werden.  

Wir haben das Absinken des Rentenniveaus gestoppt und dafür 

gesorgt, dass die Renten wieder so steigen wie die Löhne. 

In dieser Woche haben wir aber auch den Grundstein für ein 

weiteres Maßnahmenpaket gelegt: Das Terminservice- und 

Versorgungsgesetz, kurz TSVG. Mit diesem Gesetz wollen wir die 

medizinische Versorgung insbesondere in strukturschwachen 

ländlichen Regionen verbessern. In den kommenden parlamen-

tarischen Beratungen werden wir aus dem guten Gesetzes-

entwurf ein sehr gutes Gesetz machen. Meinen Redebeitrag 

finden Sie hier. 

Zum Schluss möchte ich mich für Ihr Interesse an meiner Arbeit 

in Berlin bedanken und wünsche Ihnen und Ihrer Familie eine 

besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Start in das neue 

Jahr. 

Ihre 
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Foto  
der Woche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Statement 
der Woche 
 

 

 „Wie immer: Die Männer ha-

ben den Unfug angerichtet und 

die Frauen müssen aufräumen. 

Und sie [Theresa May] tut das 

so gut sie eben kann.“  
Katharina Barley, Justizministerin und SPD-

Europakandidatin, über den Stand der Brexit-  

Verhandlungen 

 

Highlights 
der nächsten Wochen 

 

 

Wann Wo Was 

 

Mi. ,  
19.1 2.  

 

13.0 0 
Uh r-  
15.0 0  
Uh r  
 

 

Bu nd e s-
mi ni st er i um f ü r  
Ge s un d h ei t  

 

2.  S i tzu n g de r  B u n d -
Län de r- AG  zu r  
se kto re n üb e r -
gr e i fe n de n 
Ver sor gu n g  
 
 

 

 

Fr . ,  
21 .1 2.  

 

 

11.0 0 
Uh r-  
12.3 0  
Uh r  
 

 

 

Ne u ba uk irc h e,  
Dome rsc h u ls tr .  
16 ,  9 707 0 
Würz b ur g  
 

 

 

Vera b sch i ed u n g vo n 
Reg i er u ng s prä s id e nt  
Dr .  Be i nhof e r  

 

Fr . ,  
21 .1 2.  

 

16:0 0 
Uh r-  
17:0 0  
Uh r  

 

Se n ior e n-
zen tr um  St .  
E l i sa be t h,  
Mü n ne rs ta dt  
 

 

Wei h nac ht sf e i er  m it  
de n Bewo h ne rn  

Am Dienstag, den 11.12.2018, war ich zu Gast bei Swen Schulz und sprach mit Bürgerinnen und Bürgern 
im Seniorenklub Südpark, in Berlin-Spandau. Themen waren das Personalpflegestärkungsgesetz (PpSG) 
und weitere Vorhaben bei der Gesundheit und Pflege. 
Bild: Büro Swen Schulz 
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TOP-THEMA 

 

Mehr Qualität, weniger 

Gebühren: Bundestag 

beschließt das Gute-

Kita-Gesetz 

 
Für dieses Gesetz hat die SPD-Fraktion meh-

rere Jahre gekämpft. Es hat viel Überzeu-

gungs-arbeit gebraucht, aber nun ist es vom 

Bundestag beschlossen worden: Mit dem 

Gute-Kita-Gesetz verbessert die Koalition die 

Qualität in den Kitas und entlastet Familien bei 

den Gebühren.  

 

SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles sagt: „Da-

mit setzen wir eine zentrale Forderung der 

SPD um. Wir stehen dafür, dass Familien gut 

zurechtkommen und jedes Kind einen guten 

Start ins Leben hat. Deswegen investieren wir 

in den nächsten vier Jahren 5,5 Milliarden Euro 

in gute Kinderbetreuung. Für Eltern mit gerin-

gem Einkommen schaffen wir die Gebühren 

ab. Damit es jedes Kind packt. Das ist Politik 

für ein solidarisches Land.“ 

 

Das am Freitag verabschiedete Gesetz von 

SPD-Familienministerin Franziska Giffey sieht 

unter anderem vor, die Qualität zu verbessern 

und die Gebührenfreiheit, gerade auch für Fa-

milien mit geringem Einkommen, auszuweiten. 

Auf der Grundlage eines Beschlusses der Ju-

gend- und Familienministerkonferenz aus dem 

Jahr 2017 stellt der Bund den Bundesländern 

nun einen Instrumentenkasten aus zehn unter-

schiedlichen Maßnahmen zur Verbesserung 

der Kita-Qualität zur Verfügung. Das bedeutet 

für die Länder, dass sie die Gelder bedarfsge-

recht und flexibel einsetzen können, zum Bei-

spiel für mehr Erzieherinnen und Erzieher, 

qualifizierte Fachkräfte, hochwertige Mittages-

sen, sprachliche Bildung oder kindgerechte, 

schön gestaltete Räume oder längere Öff-

nungszeiten. Das hilft jedem einzelnen Kind 

und stärkt das Vertrauen der Eltern, dass ihre 

Kinder gut aufgehoben und versorgt sind. 

 

Familien, die Wohngeld, Kinderzuschlag, 

Hartz IV, Sozialhilfe oder Asylbewerberleistun-

gen erhalten, sollen mit dem Gesetz unbüro-

kratisch von den Gebühren befreit werden. Da-

mit werden vor allem Familien mit geringerem 

Einkommen unterstützt. 

5,5 Milliarden Euro bis 2022 

 

Für das Gute-Kita-Gesetz stellt der Bund bis 

zum Jahr 2022 insgesamt 5,5 Milliarden Euro 

zur Verfügung. Damit das Geld dort ankommt, 

wo es gebraucht wird, sollen mit jedem Bun-

desland einzeln und zielgenau Verträge ge-

schlossen werden. Darin soll unter anderem 

festgehalten wer-den, wie Qualitätsverbesse-

rungen in der Kindertagesbetreuung bzw. die 

Entlastung von Eltern bei den Gebühren er-

reicht werden sollen. Auf diese Weise trägt das 

Gesetz Schritt für Schritt zur Herstellung 

gleichwertiger Lebensverhältnisse in ganz 

Deutschland bei. 

 

Der Staat hat dafür zu sorgen, dass alle den 

gleichen Zugang zu Bildung haben, unabhän-

gig von der Herkunft. Kindertagesstätten sind 

Orte frühkindlicher Bildung, nicht nur der Be-

treuung. Und genauso wie Bildung an Schulen 

und Hochschulen kostenlos ist, muss der Be-

such von Kitas kostenlos sein. Deshalb kön-

nen die Bundesmittel laut Gesetzentwurf auch 

für Maß-nahmen zur Gebührenfreiheit genutzt 

werden. Wo Sozialdemokratinnen und Sozial-

demokraten auf Landesebene regieren, wur-

den und werden Kitagebühren schrittweise ab-

geschafft. 

 

Wort gehalten 

 

Sönke Rix, familienpolitischer Sprecher der 

SPD-Fraktion, bekräftigt: „Kinder brauchen die 

bestmöglichen Voraussetzungen zum Auf-

wachsen – dafür hat sich die SPD-

Bundestagsfraktion immer eingesetzt. Für die 

Kleinsten bedeutet das: Die Kitas und die Kin-

dertagespflege müssen bedarfsgerecht und 

ordentlich ausgestattet sein, auch personell. 

Und sie sollten gebührenfrei sein.“ 

 

Das Gute-Kita-Gesetz war das letzte Vorha-

ben, dessen Umsetzung sich die Sozialdemo-

kratinnen und Sozialdemokraten für 2018 vor-

genommen hatten. Versprochen gehalten. 
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GESUNDHEIT 

 

Schnellere Arzttermine 

für gesetzlich 

Versicherte 

 
Ewig langes Warten von gesetzlich Versicher-

ten auf einen Termin beim Arzt soll künftig der 

Vergangenheit angehören. Am Donnerstag hat 

das Parlament in erster Lesung einen Gesetz-

entwurf behandelt, mit dem gesetzlich Versi-

cherte zukünftig schneller Arzttermine bekom-

men. Um dieses Ziel zu erreichen, werden un-

ter anderem die seit 2016 existierenden Ter-

minservicestellen der Kassenärztlichen Verei-

nigungen ausgebaut. 

 

Bislang vergeben diese Stellen Termine nur für 

Fachärzte und Psychotherapeuten. Zukünftig 

sollen sie rund um die Uhr auch für die ambu-

lante Versorgung und für Notfälle ansprechbar 

sein (Telefonnummer: 116117). 

 

Unterstützung bei Hausarztsuche 

 

Auch bei der Suche nach einem dauerhaft zu-

ständigen Haus- oder Kinderarzt können Pati-

entinnen und Patienten demnächst die Unter-

stützung der Terminservicestellen in Anspruch 

nehmen. Ebenso sollen die Servicestellen on-

line erreichbar sein, so dass die Terminverein-

barung auch per App stattfinden kann. 

 

Darüber hinaus wird das Mindestsprechstun-

denangebot für gesetzlich versicherte Patien-

tinnen und Patienten erhöht. Laut Gesetzent-

wurf müssen Vertragsärztinnen und -ärzte 

künftig wöchentlich mindestens 25 Sprech-

stunden für gesetzlich Versicherte anbieten. 

Derzeit sind es nur 20 Stunden. 

 

Zudem müssen Fachärztinnen und -ärzte der 

grundversorgenden und wohnortnahen Ver-

sorgung (z. B. konservativ tätige Augenärztin-

nen und -ärzte, Frauenärztinnen und -ärzte 

und HNO-Ärztinnen und -ärzte) wöchentlich 

fünf Akutsprechstunden anbieten. Dieses er-

weiterte Sprechstundenangebot wird mit zu-

sätzlichem Honorar gefördert. 

 

Mehr Praxen auf dem Land 

 

Auch die medizinische Versorgung auf dem 

Land und in strukturschwachen Regionen soll 

mit dem geplanten Gesetz verbessert werden. 

Dafür erhalten Ärztinnen und Ärzte in unterver-

sorgten Regionen Zuschüsse, und die Kassen-

ärztlichen Vereinigungen werden verpflichtet, 

in unterversorgten Gebieten eigene Praxen o-

der mobile und telemedizinische Versorgungs-

alternativen anzubieten. Davon profitieren vor 

allem ältere Menschen und alle, die zum Bei-

spiel kein Auto haben. 

 

Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Geset-

zes ist die Erweiterung des GKV-

Leistungskatalogs (Gesetzliche Krankenversi-

cherung). So erhalten Versicherte mit einem 

substantiellen HIV-Infektionsrisiko zukünftig 

Anspruch auf eine medikamentöse HIV-

Vorsorge (PrEP). 

 

Krebspatientinnen und -patienten, denen auf-

grund der onkologischen Therapie ein Fertili-

tätsverlust (Fortpflanzungsfähigkeit) droht, 

können auf Kosten der GKV ihre Ei- oder Sa-

menzellen konservieren lassen, um nach ihrer 

Genesung eine künstliche Befruchtung vorzu-

nehmen. 

 

Zu guter Letzt soll das Gesetz dazu führen, 

dass Patientinnen und Patienten die Möglich-

keiten der Digitalisierung im Gesundheitswe-

sen stärker praktisch nutzen können. Dafür 

müssen Krankenkassen ihren Versicherten 

spätestens von 2021 an eine elektronische Pa-

tientenakte zur Verfügung stellen. Der Zugriff 

auf medizinische Daten ist dann auch mittels 

Smartphone oder Tablet möglich. 

 

 

EUROPA 

 

Den Brexit geordnet 

vollziehen 

 
Großbritannien kommt nicht zur Ruhe. Der nä-

herrückende Brexit, also der Austritt Großbri-

tanniens aus der Europäischen Union, sorgt 

für immer mehr Unruhe. Am Donnerstag hat 

der Bundestag über die Lage zum Brexit dis-

kutiert, die Koalitionsfraktion haben dazu einen 

Antrag eingebracht, der im Anschluss der De-

batte mit den Stimmen von Union und SPD be-

schlossen wurde. 

 

In diesem Antrag „Den Brexit geordnet vollzie-

hen“ begrüßen die Regierungsfraktionen, dass 
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die EU und die Verhandlungsführer des Verei-

nigten Königreichs eine Einigung über ein Aus-

trittabkommen erzielt haben. Zugleich formu-

lieren sie die Erwartung, dass im nächsten 

Schritt der rechtlich verbindliche Abschluss 

des Abkommens gelingt. Die nun verschobene 

Abstimmung im britischen Unterhaus bestä-

tige, wie schwierig dies sein werde. 

 

Der Antrag betont, dass Nachverhandlungen 

keinen Erfolg haben werden, denn eine bes-

sere und für beide Seiten fairere Vereinbarung 

werde es nicht geben. Und nur wenn es einen 

vertraglich geregelten Austritt gibt, können die 

künftigen Handelsbeziehungen zwischen der 

EU und dem Vereinigten Königreich so eng wie 

möglich ausgestaltet werden. 

 

Auch für den Bereich der Sicherheitskoopera-

tion streben die Fraktionen eine möglichst 

weitgehende Fortführung der bisherigen Be-

ziehungen an. Klar ist aber: Eine neue Partner-

schaft zwischen der EU und dem Vereinigten 

Königreich wird nicht mehr so eng sein, wie es 

bei einer fortgeführten Mitgliedschaft des Ver-

einigten Königreichs in der EU möglich gewe-

sen wäre. 

 

 

 

INNERES 

 

Koalition stärkt Rechte 

intergeschlechtlicher 

Menschen 

 
Am Donnerstag hat der Bundestag in 2./3. Le-

sung einen Gesetzentwurf zu Stärkung der 

Rechte intergeschlechtlicher Menschen be-

schlossen. 

 

Bei der Registrierung des Geschlechts bei der 

Geburt im Geburtenregister musste bisher 

„männlich“ und „weiblich“ bzw. keine Angabe 

(wenn ein Kind keinem der beiden Geschlech-

ter zugeordnet werden kann) stehen. Das ist 

verfassungswidrig. So stellte es das Bundes-

verfassungsgericht im vergangenen Jahr fest. 

 

Mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf wird 

der Eintrag in das Geburtenregister neu gere-

gelt, sodass zukünftig die Möglichkeit besteht, 

neben keiner Angabe, „männlich“ und „weib-

lich“ auch „divers“ anzugeben. 

Wahlmöglichkeit gegeben 

 

Im parlamentarischen Verfahren konnte die 

SPD-Fraktion durchsetzen, dass Eltern nicht 

auf die Angabe divers oder keine Angabe be-

schränkt sind, sondern auch männlich oder 

weiblich als Geschlecht eintragen lassen kön-

nen. Durch die Wahlmöglichkeit wird ein 

Zwangsouting intergeschlechtlicher Kinder 

vermieden. 

Intergeschlechtliche Menschen haben zukünf-

tig nach Vollendung des 14. Lebensjahres die 

Möglichkeit, die Zuordnung im Geburtseintrag 

und gegebenenfalls auch den Vornamen mit 

Zustimmung des gesetzlichen Vertreters frei 

selbst zu bestimmen. Dafür wird grundsätzlich 

die Vorlage eines einfachen ärztlichen Attes-

tes, zum Beispiel eines entsprechenden Ver-

merkes über eine Vorsorgeuntersuchung im 

Kinder-Untersuchungsheft oder eines (auch äl-

teren) Arztbriefes genügen. 

 

Die SPD-Fraktion konnte im Verfahren ebenso 

durchsetzen, dass in bestimmten Fällen, in de-

nen aufgrund einer früheren medizinischen 

Behandlung die Vorlage eines ärztlichen Attes-

tes faktisch nicht möglich ist oder eine erneute 

Untersuchung eine unzumutbare Härte dar-

stellen würde, die Abgabe einer eidesstaatli-

chen Versicherung möglich ist. 

 

 

 

KULTUR 

 

Die Buchpreisbindung 

muss bleiben 

 
Das Buch ist ein herausragender Teil des gro-

ßen kulturellen Reichtums in unserem Land, 

den es zu schützen gilt. Die vielen Autorinnen 

und Autoren, die Verlage und die zahlreichen 

Buchhandlungen in unseren Städten prägen 

das Kulturgut Buch auf vielfältige Weise. Das 

Buch ist nicht nur ein Wirtschaftsprodukt, das 

gehandelt wird, sondern es ist auch ein identi-

tätsstiftendes Kulturgut für viele Bürgerinnen 

und Bürger. Die Buchhandlungen sind Träge-

rinnen von Kultur vor Ort. 

 

Die unabhängige Monopolkommission kommt 

in ihrem Sondergutachten Nr. 80 zu der Emp-

fehlung, die Buchpreisbindung abzuschaffen. 

Das steht im klaren Widerspruch zur herausra-

genden Bedeutung des Buches. 
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Das Kulturgut Buch und die deutsche Buch-

handlungslandschaft dürfen nicht alleine den 

Wettbewerbsmechanismen des freien Marktes 

überlassen werden. Darum haben die Koaliti-

onsfraktionen am Freitag einen Antrag in den 

Bundestag eingebracht, der sich für die Buch-

preisbindung ausspricht, also für den vom Ver-

lag angegebenen und für alle Händler verbind-

lichen Preis des Buches. 

 

Der Antrag fordert die Bundesregierung auf, 

den Empfehlungen der Monopolkommission 

nicht zu folgen und sich auch weiterhin auf 

Ebene der Europäischen Union für den Erhalt 

einzusetzen. Denn die Buchpreisbindung ist 

das Instrument, um die kulturelle Vielfalt auf 

dem Literaturmarkt zu sichern. Sie fördert eine 

lebendige Buchkultur in Deutschland, die den 

verschiedenen Interessen der Leserinnen und 

Leser gerecht wird. 

 

Außerdem unterstützt dieser Antrag die An-

strengungen der Bundesregierung, die Vielfalt 

und Stärke des Kulturgutes Buch noch deutli-

cher hervorzuheben. Die Verleihung des von 

der Bundesregierung im Jahr 2015 ins Leben 

gerufenen Buchhandlungspreises oder des 

Verlagspreises, der 2019 zum ersten Mal ver-

liehen wird, werden begrüßt. 

 

 

 

W IRTSCHAFT 

 

Verbesserungen beim 

Glasfaserausbau 

 
Alle Möglichkeiten müssen genutzt werden, 

um moderne Telekommunikationsnetze 

schneller auszubauen. Zum Beispiel sollen 

Breitbandnetze parallel verlegt werden, wenn 

bei Baustellen im öffentlichen Straßenland, 

etwa bei der Verlegung von Abwasserkanälen, 

die Straße aufgegraben wird. 

 

Darum besteht seit Ende 2016 bei öffentlich 

(teil-)finanzierten Bauarbeiten die Pflicht, Tele-

kommunikationsunternehmen die Verlegung 

von Breitbandinfrastrukturen im Rahmen der 

Bauarbeiten zu ermöglichen. 

 

Diese Pflicht zur Mitverlegung wird jedoch 

auch zwischen konkurrierenden Telekommuni-

kationsunternehmen geltend gemacht. Wenn 

ein Unternehmen die Bauarbeiten durchführt, 

versucht ein anderes Unternehmen, seine Inf-

rastruktur kostengünstig mitzuverlegen (so ge-

nannter Überbau). Das führt inzwischen zu 

Fehlanreizen für das erste Unternehmen, da 

sich die Investition nicht mehr rechnet und der 

Glasfaserausbau dadurch insgesamt ge-

hemmt wird. 

 

Mehr Wettbewerb zwischen den Anbietern 

 

Der Gesetzentwurf zur Änderung des Tele-

kommunikationsgesetzes, der am Donnerstag 

in erster Lesung vom Parlament beraten wor-

den ist, sieht für genau diesen Fall eine Unzu-

mutbarkeitsklausel vor: Sofern die Bauarbeiten 

explizit zur Verlegung von Glasfaserkabeln 

durchgeführt werden, soll ein Überbauschutz 

greifen. Das soll die bestehenden Investitions-

hemmnisse der Telekommunikationsunterneh-

men vermindern. 

 

Bei anderen Bauarbeiten soll die bestehende 

Regelung aufrechterhalten werden. Auch der 

parallele Ausbau des Glasfasernetzes, der zu 

mehr Wettbewerb zwischen den Anbietern 

führt, ist grundsätzlich erwünscht und weiterhin 

möglich. 

 

So sollen einerseits Investitionshemmnisse 

beseitigt und andererseits Anreize für den Aus-

bau der Telekommunikationsinfrastruktur 

durch Glasfasernetze gegeben werden. 
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